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Hinweis für die Besucherinnen und Besucher: Es gilt vor Ort 3G. 
Zutritt nur mit einem bestätigten Impf- oder Genesungsnachweis 
oder einem negativen COVID-19-Test, der nicht älter als 24 h sein 
darf. Kostenloses Testangebot vor Ort ab 13.00 Uhr. Aufgrund 
der sehr begrenzten Plätze bitten wir, dass Livestream-Angebot 
zu nutzen. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 08.12.2021;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 19.01.2022;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 20.01.2022 (Fortsetzung vom 

19.01.2022);   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 09.02.2022;   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 Uhr 
aufgerufen);   
-	 Freiflächenversorgung;	Elke	Thiess,	BUND	Regionalgruppe	Leipzig		
-	 Baustelle	Umspannwerk	am	Lindenauer	Markt;	Grit	Müller		
-	 Petitionen	als	wichtiges	demokratisches	Instrument	der	Bürger-

beteiligung;	Martin	Trippmacher		
-	 Diskriminierung	der	Bürger	–	Privilegierung	der	Mitarbeiter	im	

öffentlichen	Dienst;	Dr.	Günter	Eggers		
-	 Bürgereinwände	zum	Haushaltsjahr	2021/22	zu	Problemen	an	der	

Oberschule	Böhlitz-Ehrenberg;	Mike	Pfützner		
-	 Bürgereinwände	zum	Haushaltsjahr	2021/22	zu	Problemen	an	der	

Oberschule	Böhlitz-Ehrenberg;	Katja	Pfützner		
-	 Frühere	Bebauung	sowie	nachfolgender	Verkauf	mit	städtebauli-

cher	Umplanung	der	inner-städtischen	Bahnkonversationsflächen	
Bayerischer	 Bahnhof	 sowie	 Eutritzscher	 Freiladebahnhof	 nach	
Fertigstellung	des	Leipziger	Citytunnels	durch	die	Deutsche	Bahn	
AG;	Dieter	Krause		

-	 Fahrradstraße/Erprobung	der	kostenfreien	Fahrradmitnahme	in	
öffentlichen	Verkehrsmitteln;	Matthias	Malok		

-	 Ehrenbürgerschaft	Kurt	Masur;	Roland	Mey		
-	 Was	tut	die	Stadt	Leipzig	für	grüne	Dächer	und	Wände?;	Jeremias	

Kempt,	Ökolöwe	Umweltverbund	Leipzig	e.	V.		
-	 Rekordeinnahme	der	Gewerbesteuer;	Dirk	Glomptner		
Petitionen (werden	nach	TOP	Einwohneranfragen	aufgerufen);   
-	 Petition	nach	§	12	SächsGemO	zur	Auflegung	eines	Programms	

„Dissident	 in	Residence“	durch	die	Stadt	Leipzig;	Petitionsaus-
schuss/Petent:	Dieter	Krause		

-	 Petition	zum	Erhalt	unserer	Garagengemeinschaft	auf	dem	Flur-
stück	325	b	der	Gemarkung	Stötteritz	mit	Vorschlag	eines	anderen	
und	geeigneten	Standortes	für	den	Neubau	einer	Sporthalle;	Peti-
tionsausschuss/Petenten:	Garagengemeinschaft	Leipzig	Süd-Ost	
Lausicker	Straße	e.	V.		

- Petition zur Streichung bzw. Angleichung der Sondernutzungs-
gebühren	für	Carsharing	in	Leipzig;	Petitionsausschuss	/	Petent:	
Christoph	Meißner		

-	 Petition	nach	§	12	SächsGemO	zur	Einrichtung	eines	Bodenfonds	
in	der	Stadt	Leipzig	sowie	die	Prüfung	des	Ankaufs	aller	größe-
ren	Bauflächen	in	der	Stadt	vor	Erstellung	eines	Bebauungsplans;	
Petitionsausschuss/Petent:	Dieter	Krause		

-	 Gegen	den	Bau	eines	Radweges	am	Elster-Saale-Kanal;	Petitions-
ausschuss/Petent:	Alexander	Quietzsch		

Besetzung von Gremien;   
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden 

Ausschüsse	und	des	Ältestenrates	durch	die	Fraktionen	(18.	Än-
derung);  

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
Personalangelegenheiten;   
-	 Personalangelegenheit	nach	§	8	Abs.	3	Nr.	3	der	Hauptsatzung	–	

Beförderung	des	Leiters	der	Branddirektion;		
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 – 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
-	 Georg-Schwarz-Brücken	im	Planungsprozess	weiter	qualifizieren;	

Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		

Dienstag, den 15.03.2022, um 14:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

Hinweis für die Besucherinnen und Besucher: Es gilt vor Ort 3G. 
Zutritt nur mit einem bestätigten Impf- oder Genesungsnachweis 
oder einem negativen COVID-19-Test, der nicht älter als 24 h sein 
darf. Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir, dass Livestream-
Angebot zu nutzen.

Öffentlicher Teil
-	 Eröffnung	und	Begrüßung;			
-	 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit;			
- Feststellung der Tagesordnung;   
-	 Einleitung	in	das	Thema	durch	den	Oberbürgermeister;			
-	 Impulsvortrag	Frau	Dr.	Katrin	Leonhardt;	Vorstand	SAB:	„Regionale	

und	europäische	Innovationsförderstrategien	im	Bereich	Techno-
logietransfer“		

- Fragerunde;   
-	 Impulsvortrag	 Herr	 Rafael	 Laguna	 de	 la	 Vera;	 Geschäftsführer	

Bundesagentur	für	Sprunginnovationen:	„Leipziger	Wissenschafts-	
und	Transferökosystem	–	Wirtschaftsbelebung	und	Realisierung	
von	Innovationen“		

- Fragerunde;   
-	 Statements	Fraktionen	(je	Fraktion	5min);			
- Austausch und Diskussion;   
-	 Schlusswort	Oberbürgermeister	■		

(Änderungen vorbehalten)

Der	Oberbürgermeister

Ratsversammlung – Wirtschaftspolitische Stunde
Donnerstag, 10.03.2022, 17:00 Uhr, Universität Leipzig,  

Audimax Hörsaal, Augustusplatz 10, 04109 Leipzig

https://www.leipzig.de
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-	 Listenverfahren	der	LWB;	Migrantenbeirat		
-	 Natürliche	 Kleingärten	 ermöglichen;	 Fraktion	 Bündnis	 90/Die	

Grünen		
-	 Ehemaligen	Schießkeller	in	der	Nähe	des	Schützenhofes	renatu-

rieren; SPD-Fraktion  
-	 Schanigärten	 für	 Leipzig	 –	 mehr	 Raum	 für	 Gastronomie	 und	

Handel,	Kultur	und	Nachbarschaften;	Fraktion	Bündnis	90/Die	
Grünen		

-	 Schulstandort	rechtsverbindlich	sichern!;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Leipziger	Meuten	würdigen;	Jugendparlament/Jugendbeirat	
-	 Ertüchtigung	der	Wege	im	Stötteritzer	Wäldchen;	Stadtbezirks-

beirat	Südost	
-	 Rechtssicherheit	für	Garagenhöfe	in	Leipzig;	CDU-Fraktion		
-	 Erinnerung	an	die	Kerzendemonstration	vom	18.	November	1983;	

Stadträtin	M.	Gehrt,	Stadtrat	Th.	Kumbernuß		
-	 Schulweg	zur	Schule	am	Leutzscher	Holz-	Tempo	30	und	Zebra-

streifen	jetzt;	Stadtbezirksbeirat	Altwest		
-	 Aufenthaltsbeendende	Maßnahmen	durch	die	Ausländerbehörde	

Leipzig	reduzieren	(Neufassung);	Migrantenbeirat		
-	 Gründung	 einer	Arbeitsgruppe	 Strategisches	 Personalmanage-

ment;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Begrünte	Bauzäune;	SPD-Fraktion		
-	 Portal	für	Barrierefreiheit	in	der	Stadt	Leipzig;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Änderung	der	Baumschutzsatzung	der	Stadt	Leipzig	zum	besseren	

Schutz	bestehender	Vegetation	bei	Bauvorhaben;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Für	mehr	Sicherheit	und	Lebensqualität:		Tempo	30	in	der	Wolf-

gang-Heinze-Straße;	Thomas	Kumbernuß		
-	 Querungshilfen	für	Fußgänger*innen	an	der	Kreuzung	Wolfgang-

Heinze-Straße/Prinz-Eugen-Straße/Koburger	Straße;	SR	Juliane	
Nagel		

-	 Prinz-Eugen-Straße	sicher	überqueren!;	Thomas	Kumbernuß		
-	 Mehr	Sicherheit	in	der	Herderstraße:		Tempo	10	sind	genug!;	Thomas	

Kumbernuß		
-	 Mehr	kommunalpolitische	Mitsprache	für	Land-,	Forst-	und	Fi-

schereiwirtschaft; AfD-Fraktion  
- Schulsachbearbeiterinnen an allgemein- und berufsbildenden 

Schulen	der	Stadt	Leipzig;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Gefahrenstelle	 an	 der	 Ecke	 Dieskau-/Huttenstraße	 beseitigen;	

Stadtrat Siegbert Droese  
-	 Verkehrsknotenpunkt	Mockau	endlich	zielgerichtet	und	umfassend	

entwickeln;	CDU-Fraktion		
-	 Dem	Beataufstand	von	1965	als	Teil	der	Leipziger	Demokratiege-

schichte	angemessen	gedenken;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Renaturierung	des	Elsterbeckens	und	Entwicklung	eines	natur-

nahen	und	urbanen	Elsterparks;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Kultflix	–	neue	Wege	für	unsere	Kultur	(A	0020/	21);	Fraktion	CDU		
-	 Wiederaufstellung	 Hinweisschilder	 „Landschaftsschutzgebiet“	

(OR	0033/	21);	Ortschaftsrat	Böhlitz-Ehrenberg		
-	 Straße	Am	Luppedeich	ganzjährig	nutzbar	machen	(A	0029/	21/22);	

Fraktion	CDU		
-	 Begrünung	der	Baumscheiben	An	den	Linden	mit	Sträuchern	(OR	

0002/	21/22);	Ortschaftsrat	Rückmarsdorf		
-	 Spielplatzsituation	am	Theklaer	Bagger	(SBB	0001/	21/22);	Stadt-

bezirksbeirat	Leipzig-Nordost		
Anfragen an den Oberbürgermeister;   
-	 Zukunft	der	Wärmeversorgung	vor	dem	Hintergrund	steigender	

Gaspreise;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Windkraftpotenzial	in	Leipzig;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Rolle	der	durch	den	Oberbürgermeister	bestellten	Mitglieder	des	

Vorstands	der	LEIPZIGSTIFTUNG;	CDU-Fraktion		
-	 Vergütung	von	Rechtsanwälten	und	Steuerberatern	durch	die	Stadt	

Leipzig;	AfD-Fraktion		
-	 Sauberkeit	öffentlicher	Plätze;	SPD-Fraktion		
-	 Wie	weiter	am	Nahlesteg?;	Fraktion	Freibeuter		
-	 Leerstehende	Gebäude	in	kommunalem	Eigentum;	Fraktion	Frei-

beuter  
-	 Ausgleichsmaßnahmen;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Entwicklung	des	Leipziger	Baumbestandes;	Fraktion	Bündnis	90/

Die	Grünen		
-	 Umsetzung	Ankauf	Kohlrabizirkus;	SPD-Fraktion		
-	 Radverkehrsführung	am	Connewitzer	Kreuz	vor	dem	Supermarkt;	

SPD-Fraktion  
-	 Bildungs-	und	Bürgerzentrum	Grünau;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Wächst	Leipzig	nachhaltig	mit	einer	nachhaltigkeitsorientierten	

Ansiedlungspolitik?;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Nachfrage	zur	Anfrage	F-06677	„Rechtsgutachten	zum	Abschlep-

pen“;	Fraktion	Freibeuter		

-	 Entwicklung	der	Mietverträge	und	-zahlungen	der	Stadt	Leipzig	
von	2012	bis	2021;	Fraktion	Die	Linke		

-	 Information	 zur	Umsetzung	der	Mittelfristprogramme	endlich	
fristgerecht	dem	Stadtrat	zur	Verfügung	stellen;	Fraktion	Die	Linke		

-	 Vorlage	eines	Konzeptes	zur	Weiterentwicklung	der	Europäischen	
Woche	der	Mobilität;	Fraktion	Die	Linke		

-	 Entwicklung	 der	 investiven	 Landesfördermittel	 des	 Freistaates	
Sachsen	für	die	Stadt	Leipzig;	Fraktion	Die	Linke		

-	 Fortschreibung	STEP	Zentren;	Fraktion	Freibeuter		
-	 WLAN	und	Internet	im	Neuen	Rathaus;	Fraktion	Freibeuter		
-	 Umsetzung	Pop-Up	Radwege	für	Leipzig;	SPD-Fraktion		
-	 Jobticketnutzung	 bei	 Stadt	 und	 kommunalen	 (Beteiligungs-)	

Unternehmen; SPD-Fraktion  
-	 Handlungsleitfaden	für	Krisenintervention	an	Bildungseinrich-

tungen;	Fraktion	Die	Linke		
- Personalgewinnung und Personalsicherung in der Stadtverwaltung 

Leipzig;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Solarflächen	und	Anlagen-Vertrieb	durch	die	Stadtwerke	Leipzig;	

Fraktion	Die	Linke		
-	 Die	Leipziger	Buchmesse	und	das	Begleitprogramm;	Fraktion	Die	

Linke		
-	 Lärm	durch	Glascontainer;	AfD-Fraktion		
-	 Aktueller	Planungsstand	für	das	Sportmuseum	Leipzig;	SR	Dr.	

Volker	Külow		
-	 Grün	auf	der	Wolfgang-Heinze-Straße;	Stadtrat	Christopher	Zenker		
-	 Mehr	Rücksichtnahme	beim	Einlass	von	Familien	mit	Kindern	

und	Einzelpersonen	in	den	öffentlichen	Schwimmhallen	Leipzigs	
bei winterlichen Witterungsbedingungen unter Beachtung der 
Corona-Hygiene-Regeln;	Stadtrat	Karl-Heinz	Obser		

-	 Zukünftige	Nutzung	des	ehemaligen	Konsum-Gebäudes	in	Grü-
nau,	WK	VII;	Stadtrat	S.	Pellmann		

-	 Spielplatz	„Quartierspark	Grünauer	Welle“	–	der	traurigste	Spiel-
platz	in	Leipzig?;	Oliver	Gebhardt,	Sören	Pellmann		

-	 Wann	erfolgt	die	dringende	Sanierung	der	baufälligen	Stufen	am	
„Bagger“	(Naturbad	Nord-ost)?;	SR	Steffen	Wehmann		

-	 Wer	sammelt	in	Leipzig	noch	Altkleider?;	SR	Michael	Neuhaus		
Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
-	 Entscheidung	über	die	Annahme	von	Spenden,	Schenkungen	der	

Stadt	Leipzig	und	ähnliche	Zuwendungen	gem.	§	73	(5)	SächsGemO	
bis	05.01.2022.;		

-	 Entscheidung	über	die	Annahme	von	Spenden,	Schenkungen	der	
Stadt	Leipzig	und	ähnliche	Zuwendungen	gem.	§	73	(5)	SächsGemO	
bis 28.01.2022.;  

Vorlagen I;   
-	 Pauschale	Finanzierung	bzw.	Bereitstellung	von	Coronatests	bei	

Trägern	der	freien	Jugendhilfe	in	Leipzig	(Bestätigung	nach	§	79	
(1)	SächsGemO);		

-	 Überplanmäßige	Aufwendungen	nach	§	79	(1)	SächsGemO	für	das	
Jahr	2022	für	die	konsumtive	Ausstattung	zweier	Kitaobjekte	im	
Rahmen	der	Verschiebung	der	Fertigstellung	von	Baumaßnahmen;		

-	 Kooperationsvereinbarung	zur	Partner	Pferd	2022	–	Bestätigung	
der	überplanmäßigen	Aufwendung	gem.	§	79(1)	SächsGemO;		

-	 Baubeschluss:		Sanierung	Shakespearestraße	zwischen	Karl-Lieb-
knecht-Straße	und	Arthur-	Hoffmann-Straße	(Bestätigung	gem.§79	
(1)	SächsGemO);		

-	 Ausführungsbeschluss	zum	Erwerb	von	Lizenzen	im	Basisdienst	
ERP	für	die	Digitalisierung	der	Leipziger	städtischen	Schul-	und	
Hortverwaltungsarbeit;		

-	 1.	 Änderung	 zum	 Bau-	 und	 Finanzierungsbeschluss	 Instand-
setzung	der	Brücke	über	die	Bernhardstraße	(BW	I/42)	und	der	
Brücke	über	die	Theodor-Neubauer-Straße	(BW	I/43);		

-	 Einrichtung	eines	Sonderbudgets	 im	Dezernat	Allgemeine	Ver-
waltung	zur	Bewältigung	von	Aufgaben	infolge	des	russischen	
Angriffs	auf	die	Ukraine	gem.	§	79	Abs.	1	SächsGemO;		

-	 Baubeschluss	Zweifeldsporthalle	für	GS	66.	Schule	Komarowstraße	
2	–	Neubau;		

-	 Baubeschluss	Zweifeldsporthalle	OS	C.-G.-Frege-Schule	Lidice-
straße	12	–	Neubau;		

-	 Planungsbeschluss	Zweifeldsporthalle	OS	Ratzelstraße	–	Neubau;		
-	 Baubeschluss	Neubau	Kindertagesstätte	Reichpietschstraße	16;	
-	 Rückübertragung	/	Entwidmung	Grundstück	und	Gebäude	Frie-

senstraße	8/	Rietschelstraße	vom	Eigenbetrieb	Städtisches	Klini-
kum	„St.	Georg“	Leipzig	an	die	Stadt	Leipzig	bei	entsprechender	
Entnahme	aus	Kapitalrücklage;	

-	 Offenlegung	Pleißemühlgraben	zwischen	Käthe-Kollwitz-Straße	
und	Parthe/Zoo	–	Planungsbeschluss;		
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-	 Erweiterung	des	Breitbandausbaus	(„weiße	Flecken“)	in	der	Stadt	
Leipzig;	Finanzierung	und	Zustimmung	zum	Antrag	auf	Bundes-	
und	Landesförderung	(Arbeitprogramm	2023);		

-	 Satzung	zur	Erhaltung	der	Zusammensetzung	der	Wohnbevölke-
rung	gemäß	§	172	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Baugesetzbuch	für	
das	Gebiet	Plagwitz/Kleinzschocher	der	Stadt	Leipzig;		

-	 Satzung	zur	Erhaltung	der	Zusammensetzung	der	Wohnbevölke-
rung	gemäß	§	172	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Baugesetzbuch	für	
das	Gebiet	Leutzsch	der	Stadt	Leipzig;		

-	 Aufhebung	des	Beschlusses	zur	Aufstellung	einer	Sozialen	Erhal-
tungssatzung	gemäß	§	172	Baugesetzbuch	für	das	Untersuchungs-
gebiet	Neulindenau;		

-	 Abschluss	eines	Mietvertrages	für	das	Verwaltungsobjekt	Rohr-
teichstr.	 16	 –	 20	 sowie	Bestätigung	außerplanmäßiger	Aufwen-
dungen	gem.	§	79	(1)	SächsGemO;		

-	 Ausführungsbeschluss	zum	Abschluss	einer	Rahmenvereinbarung	
zum	Kauf	von	bis	zu	40	Einsatzfahrzeugen	unter	7,5	Tonnen	für	
die	Branddirektion	Leipzig;		

-	 Einführung	von	Zeitwertkonten	in	den	Eigenbetrieben	KEE	und	
Musikschule	Leipzig;	Dezernat	Kultur	

-	 Grundsatzbeschluss:		„Investitionsprojekt:		Internationale	Festival-
landschaft	Freie	Szene	Leipzig“;		

-	 Bau-	und	Finanzierungsbeschluss:		Tieferlegung	der	Wiederitzscher	
Straße	im	Bereich	der	Eisenbahnunterführung	DB-Strecke	6382;		

-	 Terminplan	zur	Aufstellung	des	Doppelhaushaltes	2023/2024;		
-	 Robert-Blum-Demokratiepreis	der	Stadt	Leipzig;		
-	 Abschluss	einer	Kooperationsvereinbarung	mit	dem	Ernährungsrat	

Leipzig	e.	V.	zum	Projekt	Bio-Regio-Modellregion	Leipzig-West-
sachsen;  

-	 Wirtschaftsplan	2022	für	den	Eigenbetrieb	Musikschule	Leipzig	
„Johann	Sebastian	Bach“;		

-	 Teilnahme	am	„Forschungsprojekt	und	Erfahrungsaustausch	zur	
Systematisierung,	 Weiterentwicklung	 und	 Qualifizierung	 von	
kommunalen	 Beteiligungskonzepten“	 und	 Beauftragung	 einer	
Analyse und Aufbereitung der lokalen Situation.;  

-	 Einziehungsverfügung	und	Anordnung	der	sofortigen	Vollziehung	
Teilfläche	des	Flurstücks	4625	Gemarkung	Leipzig;		

-	 Bestellung	eines	Erbbaurechts	für	eine	Teilfläche	des	Grundstücks	
IP	Nord	GE	3;		

-	 Änderung	 des	 Ausführungsbeschlusses	 LOGA	 Ausbaustufe	 2	
(VI-DS-05960);		

-	 1.	Änderung	zum	Baubeschluss	Offener	Freizeittreff	Lindenthal,	

Lindenthaler	Hauptstr.	17	–	Teilmodernisierung	und	Brandschutz-
ertüchtigung;		

-	 Beauftragung	 einer	 Beratungsleistung	 zur	 Begleitung	 des	Mo-
dernisierungsprojektes	 VTA	 2030+	 (Bestätigung	 gem.	 §	 79	 (1)	
SächsGemO);	

-	 Ausführungsbeschlusses	für	die	Ersatzbeschaffung	von	Steiger-
fahrzeugen	(Ausnahmegenehmigung	zum	Klimanotstand);		

-	 Feststellung	 des	 Jahresabschlusses	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	
01.01.2020	bis	 31.12.2020	 für	den	 städtischen	Eigenbetrieb	Oper	
Leipzig	und	Bestätigung	einer	überplanmäßigen	Aufwendung/
Auszahlung	gemäß	§	79	Abs.	1	SächsGemO	für	das	Haushaltsjahr	
2022;  

-	 Feststellung	 des	 Jahresabschlusses	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	
01.01.2020	bis	31.12.2020	für	den	städtischen	Eigenbetrieb	Musik-
schule	Leipzig	 „Johann	Sebastian	Bach“	und	Bestätigung	einer	
überplanmäßigen	Aufwendung	/	Auszahlung	gemäß	§	79	Abs.	1	
SächsGemO	für	das	Haushaltsjahr	2022;		

-	 Bebauungsplan	Nr.	469	„An	der	Hufschmiede“;	Stadtbezirk:		Nord-
west,	Ortsteil:		Lindenthal;	Aufstellungsbeschluss;		

-	 Mitgliedschaft	des	Eigenbetriebes	Oper	Leipzig	 in	der	Bundes-
deutschen	Ballett-	und	Tanzdirektoren/-innen	Konferenz	(BBTK);		

-	 Neufassung	der	Entschuldungskonzeption	der	Stadt	Leipzig;		
-	 Besseres	Miteinander	von	Mensch	und	Hund	in	Leipzig;		
Informationen I;   
-	 Europäische	Energie-	 und	Klimaschutzkommune	 –	Abschluss-

bericht	2019/2020;		
-	 Gewinnung	von	Beschäftigten	mit	Migrationsgeschichte	für	die	

Stadtverwaltung	Leipzig;		
-	 Prüfung	der	Emission	einer	„Sozialökologischen	Anleihe	der	Stadt	

Leipzig“	(Leipziger	Stadt-anleihe);		
-	 Gesamtbericht	der	Stadt	Leipzig	nach	Art.	7	(1)	VO	(EG)	1370/2007	

über	 gemeinwirtschaftliche	Verpflichtungen	 im	ÖPNV	 für	das	
Jahr	2019;		

- Sozialreport 2021; 
-	 Geschäftsbericht	des	Veterinär-	und	Lebensmittelaufsichtsamtes	

2018 bis 2020;  
-	 Benennung	der	Vorsitzenden	der	Stadtbezirksbeiräte	für	die		Wahl-

periode	2019	bis	2024	(3.	Änderung);	■		

(Änderungen vorbehalten)

Der	Oberbürgermeister	

Der	Planfeststellungsbeschluss	des	Eisenbahn-Bundesamtes,	Außen-
stelle	Dresden,	vom	22.12.2021,	Az.	521ppw/020-2020#022,	liegt	mit	
einer	Ausfertigung	des	festgestellten	Planes	(einschließlich	der	Rechts-
behelfsbelehrung)	in	der	Zeit	vom	07.03.20222	bis	21.03.2022	in	der	Stadt	
Leipzig,	Neues	Rathaus,	Martin-Luther-Ring	4-6,	Stadtplanungsamt,	
Zimmer	498,	zu	den	Dienststunden	
	 Mo./Mi.	 8:00	–	15:00	Uhr	 	 	
	 Di./Do.		 8:00	–	16:00	Uhr	 	
	 Fr.		 	 8:00	–	12:00	Uhr
zur	allgemeinen	Einsichtnahme	aus.	

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch 

nach	 vorheriger	 Terminvereinbarung	 beim	 Eisenbahn-Bundesamt,	
Außenstelle	Dresden,	August-Bebel-Str.	10,	01219	Dresden,	eingese-
hen werden. 

Mit	dem	Ende	der	gesetzlichen	Auslegungsfrist	gilt	der	Beschluss	den	
Betroffenen	gegenüber,	an	die	keine	persönliche	Zustellung	erfolgt	
ist,	als	zugestellt	(§	74	Abs.	4	Satz	3	Verwaltungsverfahrensgesetz).	■

Leipzig,	den	05.03.2022	
Stadtplanungsamt 

i.	A.	des	Eisenbahn-Bundesamtes

Planfeststellung für das Bauvorhaben „Fußgängerüberführung Leipzig – 
Connewitz, DB Strecke 6362 Engelsdorf-Gaschwitz“, Bahn-km 3,300 bis 

3,500 der Strecke 6362 Leipzig-Connewitz – Hof (Saale) in der Stadt Leipzig
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 14.03., 17.00 Uhr, Neues 
Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 262,

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 28.02.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Verkauf des Flurstückes 726 der Gemarkung Reudnitz zur Errichtung 

von sozialem Wohnraum 
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita Russenstraße 135

Beschlüsse aus der 42. nicht öffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 17.01.2022

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 43. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 31.01.2022

 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung De-
litzscher Straße 226 – VII-DS-02355

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Breitschuhstraße 31 
für kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen – Zweitvor-
lage – VII-DS-06580

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Gothaer Straße 42 
für kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen – Zweitvor-
lage – VII-DS-06581

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Wittenberger Straße 
55 für kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen – Zweit-
vorlage – VII-DS-06582

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Braustraße 22 für 
kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen – Zweitvorlage 
– VII-DS-06584

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Breitschuhstraße 28/30 
für kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen – Zweitvor-
lage – VII-DS-06585 ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

24.03.2022, 17:00 Uhr, Sitzungssaal der Ratsversammlung, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
- VII-DS-06508 – Abschluss der Verträge über die Beförderung von 

Veranstaltungsteilnehmern (Besuchern) zwischen den Leipziger 
Verkehrsbetrieben (LVB) und den Eigenbetrieben Oper Leipzig und 
Gewandhaus zu Leipzig ab der Spielzeit 2022/2023 ■

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des Betriebsausschusses 
Kulturstätten

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat Südwest am 07.03.2022, 18:30 Uhr – Video-
konferenz
Den Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-ver-
waltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-suedwest
 - Gespräch mit Vertretern der Sparkasse (Stadt- und Kreissparkasse 

Leipzig)
 - Vorstellung Seniorenbüro
 - Veränderungssperre für ein Teilgebiet des Bebauungsplans Nr. 466 

„Quartiere an der Antonienstraße/Klingenstraße“; 
 - Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch für das 
Gebiet Plagwitz/Kleinzschocher der Stadt Leipzig

 - Antrag Jugendparlament: Bau eines Fahrradweges auf der Käthe-
Kollwitz-Straße / Karl-Heine-Straße

 - Antrag Jugendparlament: Leipziger Meuten würdigen
 - Antrag des Stadtbezirksbeirat Südwest: Öffentlichen Raum aufwer-

ten – Flaniermeile entlang des Verlaufes des verfüllten Gewässers 
„Rödel“ zwischen Industriestraße und Klingerweg

 - Beratung über Anträge zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Alt-West am 09.03.2022, 17:30 Uhr – Video-
konferenz
Den Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-ver-
waltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Georg-Schwarz-Brücken im Planungsprozess weiter qualifizieren
 - Ehemaligen Schießkeller in der Nähe des Schützenhofes renaturieren
 - Leipziger Meuten würdigen
 - Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung einer Sozialen Erhal-

tungssatzung
 - Verwendung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen
 - Baumpflanzungen im Stadtbezirk – Umsetzung des Straßenbaum-

konzepts
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
 - Entwicklung des Jahrtausendfeldes

Stadtbezirksbeirat Süd am 09.03.2022, 18:00 Uhr – Videokon-
ferenz
Den Link zur Sitzung: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-ver-
waltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-sued
 - Gespräch mit Paten des Gremiums: Bürgermeister und Beigeordneter 

für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule (Herrn Prof. Dr. Fabian)
 - Baubeschluss: Neugestaltung des „Herderplatzes“ im Sanierungs-

gebiet „Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße“ (Bestätigung gem. 
§ 79 (1) SächsGemO)

 - Verwendung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen gemäß 
§ 154 BauGB in 2022

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Braustraße 22 für 
kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen

 - weiteres Vorgehen Triftweg (eigener SBB-Antrag)
 - Beratung über Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Mitte am 10.03.2022, 18:00 Uhr – Video-
konferenz 
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung: www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
 - Für KiTa und bezahlbares Wohnen – Bereitstellung der Grundstücke 

Haydnstraße 7 im Konzeptverfahren mit Erbbaurecht
 - Baubeschluss: Sanierung Shakespearestraße zwischen Karl-Lieb-

knecht-Straße und Arthur-Hoffmann-Straße
 - Renaturierung des Elsterbeckens und Entwicklung eines naturnahen 

und urbanen Elsterparks
 - Änderung der Kita-Platzkapazität am Standort Linnéstraße 12, 

Flurstücke 2452, 2452 a, 2452/1 Gemarkung Leipzig
 - Verwendung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen gemäß 

§ 154 BauGB in 2022 ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

https://www.leipzig.de
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeira
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen 
der Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 

Ortschaftsrat Engelsdorf
07.03.2022, 19:00 Uhr, Schulungsraum-FFw Engelsdorf, Engelsdorfer 
Straße 345, 04319 Leipzig
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-engelsdorf
 - Bestätigung der Niederschrift vom 07.02.2022
 - Brauchtumsmittel v. 07.02.2022 und 3 Anträge zur Vergabe
 - Beschluss zur Vertragsvereinbarung des neuen Gemeindeboten
 - Termin 08.03.22
 - Engelsdorfer Wald

Ortschaftsrat Lindenthal
08.03.2022, 19:00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-lindenthal/
 - Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 - Mitteilungen des Ortsvorstehers
 - Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
 - Machbarkeit Fußweg am Tannenwald 
 - Aufstellungsbeschluss VII-DS-06568-B-Plan 496 „An der Hufschmiede“
 - VII-DS-04908 – Projekt Tri5G: Beteiligung an der Umsetzungsphase

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
08.03.2022, 19:00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-rueckmarsdorf/
 - Protokollkontrolle 80. Sitzung vom 01.02.2022
 - Auswerten Ratsversammlung vom 09.02.2022 
 - Erneuerung Bahnsteige und Schließen der Unterführung Bahnhof 

Rückmarsdorf  
 - Sanierung und Erweiterung Grundschule Rückmarsdorf
 - Vergabe Brauchtumsmittel 2022
 - Konzept des Ortschaftsrates für das Errichten eines Gemeinschafts-

zentrums
 - Baupflanzung Miltitzer Strasse 

Ortschaftsrat Miltitz
08.03.2022, 18:00 Uhr
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-miltitz/

Ortschaftsrat Wiederitzsch
08.03.2022, 19:00 Uhr, Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, 
Delitzscher Landstraße 55, 04158 Leipzig 
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-wiederitzsch

Sitzungen der Ortschaftsräte
 - Beschlussvorlage-Nr, VII-DS-04908 – Bundesförderungsprojekt „Tri5G“-

Trimodale5G Pionierregion Leipziger Nordraum
 - Brauchtumsmittel HH 2022
 - Kostenübernahme für ein Spielplatzgerät in Höhe von 952,00 Euro

Ortschaftsrat Mölkau
08.03.2022, 19:00 Uhr, Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, 
Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig
Weitere Informationen: www.leipzig.de/ortschaftsrat-moelkau/
 - Gelegenheit für Einwohneranfragen 
 - Vorstellung des Projektes „DenkmalSozial“ 
 - ggf. Vergabe von Brauchtumsmitteln 
 - Informationen zur Vorbereitung des Frühjahrseinsatzes 
 - Stadtgut und -wald Leipzig Mölkau

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
10.03.2022, 18:30 Uhr, Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, 
Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
Weitere Informationen www.leipzig.de/ortschaftsrat-liebertwolkwitz/
 - Niederschrift vom 03.02.2022
 - Themenjahr 2023 „Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne“  
 - Konzeptideen zum Themenjahr 2023
 - Frühjahrsputz  
 - Handlungsempfehlung für die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur 

Verwendung der Brauchtumsgelder/Ortschaftsmittel  
 - geplante Veranstaltung für 2022

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
10.03.2022, 18:30 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen www.leipzig.de/ortschaftsrat-boehlitz-ehrenberg/
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 3.2.2022
 - Halbjahresinformation zu Schlobachshof
 - Antrag Katalogisierung Kunstwerke Pavillon Schlobachshof
 - Information des VTA zur Baustartverschiebung Georg-Schwarz-Brücken 
 - VII-A-02033-NF-02 – Georg-Schwarz-Brücken im Planungsprozess weiter 

qualifizieren
 - dazu Verwaltungsstandpunkt VII-A-02033-NF-02-VSP-01
 - Information Abbau 30-km/h-Begrenzung Burghausener Straße 
 - Information behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen Heinrich-

Heine-Straße, Wilhelm-Winkler-Straße, Goetheplatz

Ortschaftsrat Holzhausen
10.03.2022 um 19:30 Uhr
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat-holzhausen/ ■

https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-engelsdorf
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-lindenthal/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-rueckmarsdorf/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-miltitz/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-wiederitzsch
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-moelkau/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-liebertwolkwitz/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-boehlitz-ehrenberg/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-holzhausen/
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Aufgrund	der	§§	1,	2	Abs.	1	und	4	der	Gemeindeordnung	für	den	Frei-
staat	 Sachsen	 (SächsGemO)	 vom	 18.	 März	 2003,	 in	 der	 Fassung	 der	
Bekanntmachung	vom	9.	März	2018	und	des	§	8	Abs.	1	des	Sächsischen	
Statistikgesetzes	(SächsStatG)	vom	17.	Mai	1993,	in	der	Fassung	der	letzten	
Änderung	durch	Art.	26	G	zur	Anpassung	landesrechtlicher	Vorschriften	
an	die	DSGVO	vom	26.4.2018,	hat	die	Ratsversammlung	der	Stadt	Leipzig	
am	09.02.2022	die	folgende	Satzung	zur	Änderung	der	Satzung	über	die	
kommunalen	Erhebungen	der	Stadt	Leipzig	beschlossen:

§ 1
Änderungen der Satzung

Die	Satzung	über	die	kommunalen	Erhebungen	der	Stadt	Leipzig	vom	
08.07.2015	wird	in	den	§§	1,	Abs.	1;	3	Abs.	1	sowie	§§	4	bis	6	wie	folgt	
geändert.

-	 §	1,	Abs.	1	wird	ergänzt	um	folgenden	Satz	2:
 Berichtzeitpunkt und Berichtszeitraum variieren.

-	 §	3,	Abs.	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:	
 Folgende Erhebungsmerkmale können mit einem Stichprobenumfang zwischen 

1 und 5 Prozent erfragt werden:

1.	 Soziodemografische	und	sozioökonomische	Merkmale,	Bildung,	Erwerb
-	 z.	 B.	 Alter,	 Geschlecht	 und	weitere	 Personenmerkmale;	Wirtschafts-,	

Finanz-	und	Arbeitssituation;	Transferleistungen;	Kinder	und	Kinder-
wunsch;	Haushalts-	und	Familiensituation;	Bildungs-	und	Erwerbsbio-
graphien	und	Bildungsverhalten;	Wissen	und	Kompetenzen

2. Raumbezug
-	 Gemeindeteil;	Zuordnung	zur	kleinräumigen	Gliederung	oder	anderen	

Gebietseinteilungen	der	Stadt	Leipzig
3.	 Haushalts-/	Wohnungsausstattung

-	 Wohnsituation;	Wohnungsausstattung;	Wohndauer	und	Umzugsver-
halten;	Meinungen	zur	Stadt-	und	Wohngebietsentwicklung;	Warm-	und	
Kaltmieten	sowie	Wohnart;	Art	der	Miet-	bzw.	Eigentumswohnform;	
Ausstattung	mit	langlebigen	Konsumgütern;	Ausstattung	und	Verbrauch	
der	privaten	Haushalte,	auch	mit	digitaler	Infrastruktur	bzw.	digitalem	
Zugang

4.	 Kenntnis,	 Nutzung,	 Zugang	 und	 Bewertung	 von	 Angeboten	 der	 Stadt	
Leipzig	und	der	Kommunalwirtschaft
-	 z.	B.	alle	Bürgerdienstleistungen,	inkl.	deren	Kontakt-	und	Erreichbar-

keiten;	 städtische	 Infrastruktur	 zur	 Daseinsvorsorge,	 Verkehrsinfra-
struktur,	digitale	Infrastruktur	und	Angebote;	kulturelle	Einrichtungen,	
inkl.	Märkten	und	Ausstellungen;	Aus-	und	Fortbildungsangebote	sowie	
Qualifizierungsmaßnahmen,	Förderungen	und	Preise,	Jubiläen	und	Fest-
veranstaltungen;	 Sportstätten,	 Sportveranstaltungen;	 öffentliche	 und	
nicht-öffentliche	Flächen,	z.	B.	Grün-,	Wasser-,	Siedlungsflächen,	Parks;	
Angaben	zur	Freizeitgestaltung,	zum	Erholungsverhalten;	Bestattung	
und Bestattungsvorsorge

5.	 Kenntnis,	Nutzung,	Zugang	und	Bewertung	von	Beteiligungsangeboten,	
Bürgermeinungen	zu	städtischen	Planungen	oder	Vorhaben	und	generelle	
Bürgermeinungen	zu	kommunalen	Belangen
-	 z.	B.	Kommunalpolitisches	Interesse	und	Partizipation;	Meinungen	zu	

städtischen	Planungsvorhaben,	zum	städtischen	Haushalt,	zur	Finanz-
situation	 der	 Stadt;	Nutzung	 und	 Bewertung	 städtischer	 infrastruk-
tureller	Angebote/	Einrichtungen;	Problemwahrnehmung,	Vorschläge	
und	Wünsche	der	Bürgerinnen	und	Bürger;	Bürgerschaftliches/	zivil-
gesellschaftliches	 Engagement;	 Bürgermeinungen	 zu	 aktuellen	 Ereig-
nissen	bzw.	Vorhaben	von	gesellschaftlicher	Relevanz	für	die	Stadt	und	
Stadtentwicklung;	Bürgervereine,	Quartiersarbeit;	städtische	Angebote	
für	Bevölkerungsgruppen

6.	 Art	der	Nutzung/	Nutzungsverhalten	mit	kommunaler	Relevanz
-	 Mobilitätsverhalten,	Verkehrsmittelausstattung,	Verkehrsmittelnutzung,	

Modal	Split;	Arbeitswege;	Einkaufsmöglichkeiten	und	Einkaufsverhalten;	
Nutzung	digitaler	Angebote;	Mediennutzung	und	-verhalten

7.	 Belange	der	Gesundheitsfürsorge
-	 Gesundheitszustand;	Gesundheitsverhalten;	Suchtmittel	und	Suchtmittel-

prävention,	einschließlich	Rauchverhalten;	Sportverhalten;	medizinische	
und	pflegerische	Einrichtungen/	Angebote

8. Sozialpolitische Belange
-	 Wohnungspolitische	Instrumente,	Kenntnis,	Nutzung,	Bewertung	von	

Transfer-	und	Unterstützungsangeboten,	Betroffenheit	und	Folgen	von	
Krisen,	Angebote	für	bestimmte	Bevölkerungsgruppen	(Senioren,	Kinder	

etc.);	Wohnungslosigkeit
9. Belange von Sicherheit und Ordnung

-	 Meinungen	zu	Ordnung	und	Sicherheit	in	der	Stadt,	Betroffenheit	von	
Kriminalität	und	Gewalt;	Einstellungen	zu	Kriminalität	und	Sicherheit	
und	deren	Bewertung;	Bewertung	der	Tätigkeit	und	der	Maßnahmen	von	
Sicherheitsbehörden,	Prävention,	persönliche	Vorkehrungen,	Risikomini-
mierung	der	Bürgerinnen	und	Bürger,	Betroffenheit	und	Bewertungen	
von	Katastrophen,	Bevölkerungsschutz	und	Gefahrenprävention,	Vor-
sorgestatus

10.	Belange	des	gesellschaftlichen	Zusammenlebens	und	Zusammenhalts,	der	
Demokratie
-	 Wahlverhalten,	politische	Einstellungen/	Extremismus,	Zusammenleben	

mit	Ausländern/	Migranten	und	Integration,	Zusammenleben	von	ver-
schiedenen	Bevölkerungsgruppen,	Teilhabe	und	Inklusion	von	Menschen	
mit	Behinderungen,	Aspekte	von	gruppenbezogener	Menschenfeindlich-
keit	 und	 Diskriminierung,	 Bürgermeinungen	 zu	 Geschlechterrollen,	
Gender-	oder	LGBTIQ-Themen,	Einstellungen	zu	Lebensformen;	Hilfe	
und	 Pflege	 von	 Mitmenschen,	 Werteorientierungen,	 grundsätzliche	
Lebenseinstellungen

11.	Umweltpolitische	Belange
-	 Bewertung	von	Umweltfaktoren,	z.	B.	Lärm,	Luft-	und	Wasserqualität,	

Hitzebelastung,	Bewertung	von	Maßnahmen	zum	Umwelt-	und	Klima-
schutz;	Umweltgerechtigkeit

-	 Bürgermeinungen	zum	Klimawandel,	Umweltverhalten	und	Bereitschaft	
zu	Verhaltensänderungen

12.	Allgemeine	Stimmungs-	und	Meinungsbilder
-	 z.	B.	Bild	der	Stadt	Leipzig	in	der	Öffentlichkeit,	Alleinstellungsmerkmale	

der	Stadt	Leipzig,	Lebenszufriedenheit,	Zukunftssicht;	subjektive	Mei-
nungen,	Einstellungen	oder	Bewertungen	zu	öffentlichen	Diskussionen,	
persönlicher	Situation,	Lebenslagen	oder	Krisensituationen

13.	Mediennutzung,	Kommunikations-	und	Informationsverhalten

-	 §	4	wird	neu	gefasst:	
 Hilfsmerkmale,	Ordnungsmerkmale,	Trennung	von	Hilfs-	und	Erhebungs-

merkmalen

(1)	Hilfsmerkmale	sind	Name,	Anschrift	und	Doktorgrad.	
(2)	Jedem	Befragten	wird	ein	Ordnungsmerkmal	zugeordnet.	Das	Ordnungs-

merkmal	dient	bei	der	automatischen	Erfassung	dem	inneren	Zusammenhalt	
der	einzelnen	Fragebogenblätter	ein	und	desselben	Fragebogens	sowie	einer	
gezielten	Erinnerung.	Das	Ordnungsmerkmal	enthält	zwei	Stellen,	die	den	
städtischen	Teilraum	kennzeichnen	und	gem.	§	3	Abs.	1	der	Zuordnung	zur	
kleinräumigen	Gliederung	(z.	B.	Ortsteil	oder	Stadtbezirk)	dienen.	

(3)	Die	Hilfsmerkmale	und	die	Erhebungsmerkmale	werden	getrennt	geführt.	Mit	
Hilfe	des	Ordnungsmerkmals	auf	dem	Fragebogen	werden	für	alle	zurück-
gekommenen	Fragebögen	unverzüglich	und	noch	vor	der	Erfassung	der	Er-
hebungsinhalte	die	jeweiligen	Hilfsmerkmale	gelöscht.	Erinnerungsschreiben	
werden	nur	an	die	noch	nicht	gelöschten	Anschriften	versendet,	unmittelbar	
danach	werden	alle	Hilfsmerkmale	gelöscht.	Die	Ordnungsmerkmale	werden	
nach	Abschluss	der	Erfassung,	einschließlich	Prüfung	auf	Vollständigkeit	
und	Plausibilität	und	der	Zuordnung	zur	kleinräumigen	Gliederung	(z.	B.	
Ortsteil oder Stadtbezirk) gelöscht.

-	 §	5	Abs.	2	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

(2)	Die	Auskunftserteilung	erfolgt	freiwillig.	

-	 §	6	wird	wie	folgt	neu	gefasst:
Unterrichtung

	 Die	zu	befragenden	Personen	sind	über	die	Sachverhalte	nach	Art.	13	Daten-
schutzgrundverordnung	(DSGVO)	und	§	20	des	Sächsischen	Statistikgesetzes	
(SächsStatG)	zu	unterrichten.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im 
elektronischen	Amtsblatt	der	Stadt	Leipzig	in	Kraft.	■
Leipzig,	den	10.02.2022

Burkhard	Jung
Oberbürgermeister

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die  
kommunalen Erhebungen der Stadt Leipzig 

(Beschluss Nr. VII-DS-06525)
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Auf	Grundlage	des	§	4	Abs.	1	Sächsische	Gemeindeordnung	(Sächs-
GemO)	 in	 Verbindung	mit	 §	 19	Abs.	 1	 SächsNatSchG	wird	 durch	
Beschluss	 der	 Ratsversammlung	 der	 Stadt	 Leipzig	 vom	 09.02.2022	
die	Satzung	zum	Schutz	und	zur	Pflege	des	Baumbestandes	der	Stadt	
Leipzig	(Baumschutzsatzung)	in	der	Fassung	vom	20.02.2002,	Beschluss	
Nr.	III-979/02,	Amts-Blatt	Nr.	6	vom	23.03.2002,	wie	folgt	geändert:

Artikel 1 Änderung der Präambel
Die	Präambel	erhält	folgende	neue	Fassung:
„Die	Stadt	Leipzig	hat	auf	Grundlage	des	§	4	Abs.	1	Sächsische	Ge-
meindeordnung	(SächsGemO)	in	Verbindung	mit	§	19	Abs.	1	des	Säch-
sischen	Gesetzes	über	Naturschutz	und	Landschaftspflege	(Sächsisches	
Naturschutzgesetz)	vom	06.Juni	2013	(SächsGVBl.	S.	451),	das	zuletzt	
durch	das	Gesetz	vom	9.	Februar	2021	(SächsGVBl.	S.	243)	geändert	
worden	ist,	durch	Beschluss	der	Ratsversammlung	der	Stadt	Leipzig	
vom	[…]	die	Satzung	zum	Schutz	und	zur	Pflege	des	Baumbestandes	
der	Stadt	Leipzig	(Baumschutzsatzung)	in	der	Fassung	vom	16.10.1992,	
Beschluss	Nr.	580/92,	Amts-Blatt	Nr.	3	vom	08.02.1993,	in	der	geän-
derten	Fassung	vom	20.02.2002,	Beschluss	Nr.	III-979/02,	Amts-Blatt	
Nr.	6	vom	23.03.2002	und	in	der	zuletzt	geänderten	Fassung	vom		[…]		

beschlossen.“

Artikel 2 Änderung des § 7 Abs. 1 „Genehmigungsverfahren“
§	7	Abs.	1	erhält	folgende	neue	Fassung:
„Anträge	auf	Erteilung	von	Genehmigungen	sind	durch	die	Eigentümer,	
Nutzungsberechtigten	oder	Bevollmächtigten	schriftlich	oder	über	ein	
elektronisches	Antragsformular,	welches	 auf	www.amt24.de	 bereit	
gestellt	wird,	bei	der	Stadt	Leipzig	–	Grünflächenamt-	einzureichen.“

Artikel 3 Änderung des § 13 Abs. 2 „Widerspruchsverfahren“
§	13	Abs.	2	wird	aufgehoben.

Artikel 4 Inkrafttreten
Diese	Änderungssatzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	öffentlichen	Bekannt-
machung	im	elektronischen	Amtsblatt	der	Stadt	Leipzig	in	Kraft.	■

Leipzig,	den	10.02.2022
Burkhard	Jung

Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutz und zur Pflege  
des Baumbestandes der Stadt Leipzig (Baumschutzsatzung)

(Beschluss Nr. VII-DS-06203)

Der	gemeinsame	Ausschuss	der	Zweckvereinbarung	Integrierte	Re-
gionalleitstelle	zwischen	dem	Landkreis	Nordsachsen,	dem	Landkreis	
Leipzig	und	der	Stadt	Leipzig	tagt	am	24.03.,	09:00	Uhr,	 im	Neuen	
Rathaus	der	Stadt	Leipzig	im	Ratsplenarsaal	bzw.	als	Videokonferenz.

Tagesordnung der 18. Sitzung:
-	 Benennung	einer	stellvertretenden	Protokollführerin	
-	 Statusbericht	IRLS	Leipzig
-	 Projektierung	Leitstelle	2025
-	 Umlageschlüssel	2021
-	 nicht	öffentliche	Beratungsinhalte	■

Alle	Hundehalter	werden	auf	die	Fälligkeit	der	Hundesteuer	am	15.	
März	2022	hingewiesen.	Die	Steuer	ist	rechtzeitig	unter	Angabe	des	ent-
sprechenden	Buchungszeichens	im	Verwendungszweck	der	Zahlung	zu	
überweisen.	Die	Hundesteuerbescheide	haben	Dauerwirkung.	Ist	der	
letzte	Bescheid	in	Vorjahren	erteilt,	finden	Sie	die	aktuelle	Zahlungs-
höhe	und	Fälligkeit	unter	Punkt	III.	Steuerfestsetzung	für	Folgejahre.
Für	 regelmäßig	zu	zahlende	Abgaben	empfiehlt	die	Stadtkasse	die	
Erteilung	eines	SEPA-Lastschriftmandats.	Damit	erfolgt	der	Einzug	
immer	pünktlich	zur	Fälligkeit	der	Steuerforderung.	So	muss	man	die	
Terminüberwachung	nicht	selbst	übernehmen,	spart	sich	den	Aufwand	
für	die	Überweisung	und	kann	verhindern,	dass	man	in	Verzug	gerät.
Das	Formular	kann	über	www.leipzig.de,	 Suchbegriff:	 „SEPA“	ab-
gerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden.
Für	Rückfragen	stehen	Ihnen	die	Mitarbeiter/-innen	der	Stadtkasse	
gern	zur	Verfügung.	■

Gemeinsamer Ausschuss der  
Zweckvereinbarung Integrierte 

Regionalleitstelle

Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit 
der Hundesteuer

https://www.leipzig.de
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Das	Amt	für	Geoinformation	und	Bodenordnung	der	Stadt	Leipzig	hat	
Daten	des	Liegenschaftskatasters	aufgrund	Gebäude-	bzw.	Nutzungs-
erfassung	aus	Luftbilderzeugnissen	geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Gohlis (0409):	338/f,	339/3,	339/4,	340/b,	340/c,	340/m,	
340/n,	340/o,	340/p,	340/r,	340/s,	341/31,	341/32,	341/49,	341/50,	341/52,	
341/56,	341/61,	341/89,	341/121,	341/125,	344/7,	344/8,	344/9,	344/10,	
344/11,	344/26,	344/34,	344/g,	346/i,	346/k,	346/l,	346/m,	346/n,	849,	850,	
853,	858/2,	864,	1219,	1219/a,	1506/b,	1506/c,	1506/d,	1646/14,	1646/15,	
1646/17,	1646/18,	1646/20,	1646/21,	1646/24,	1647,	1652; Gemarkung 
Mockau (0422): 1266/45,	1266/47;	Gemarkung Möckern (0423): 1/7,	1/11,	
2/a,	2/c,	2/o,	2/p,	3/a,	3/b,	3/e,	12,	18,	23,	23/3,	23/4,	24/2,	26,	27,	229/m,	
214/4,	214/7,	214/9,	214/11,	214/a,	215/5,	215/7,	215/9,	215/10,	216/2,	
216/y,	217/4,	217/5,	217/a,	217/d,	218/a,	218/d,	218/e,	218/g,	218/k,	
218/l,	218/o,	219/b,	219/n,	219/o,	220/5,	220/7,	220/f,	220/g,	220/h,	
220/l,	220/w,	221/3,	221/4,	221/5,	223/e,	223/f,	223/g,	224/d,	224/e,	
224/f,	225/b,	226/b,	227/b,	227/e,	228/o,	228/w,	229/q,	230/1,	230/2,	
230/3,	230/4,	230/5,	230/7,	230/9,	230/10,	230/12,	230/22,	230/24,	230/27,	
230/29,	230/36,	230/a,	230/f,	230/g,	230/h,	230/i,	230/o,	230/q,	230/t,	
234/1,	235/1,	237/2,	237/3,	237/5,	238/7,	238/c,	238/g,	238/m,	239/2,	
255,	256,	257/2,	257/a,	258,	260/2,	269/3,	269/6,	275/1,	279,	279/2,	280/6,	
282/a,	284,	294/5,	296/1,	300/a,	305/5,	321,	321/d,	321/e,	321/h,	322/i,	
322/k,	322/n,	329/a,	329/c,	330,	337,	370,	370/a,	561/3,	563/9,	563/26,	
566/1,	566/6,	578/2,	584,	597/8,	597/9,	597/10,	597/11,	597/16,	597/17,	
597/21,	597/22,	597/25,	597/29,	598/2,	605,	606/4,	609/1,	610,	626,	630,	
636,	647,	649,	655,	664,	665,	666,	709/5,	713,	715,	728,	732,	734,	735,	736,	737,	
741,	813;	Gemarkung Stötteritz (0435):	134,	138/2,	139/2,	140,	141,	141/b,	
142/a,	142/b,	144/1,	148,	149/2,	155/a,	159,	167/3,	167/5,	182/12,	284,	
285/2,	286/2,	287/2,	288/2,	289/2,	290/1,	293,	293/2,	293/a,	293/b,	293/c,	
293/d,	293/e,	293/f,	293/g,	293/h,	293/i,	293/k,	293/l,	293/m,	293/n,	
293/p,	293/q,	293/r,	293/s,	293/t,	293/u,	293/v,	293/w,	293/x,	293/y,	
303,	303/a,	316,	317,	318/1,	318/b,	319/2,	319/4,	319/g,	319/r,	575,	612,	
614,	615,	625,	628/2,	629,	634/2,	635/1,	645,	652,	655,	656/2,	666,	669,	694,	
695,	700,	734,	743/22,	754,	762/31,	763,	848;	Gemarkung Wahren (0440): 
197,	197/4,	197/c,	197/v,	197/y,	197/z,	200/f,	1040,	1041;	Gemarkung 
Großwiederitzsch (5671): 36/1,	36/8,	36/9,	36/h,	37/22,	37/27,	38/31,	
41/4,	41/9,	41/11,	41/17,	41/18,	41/27,	41/28,	42/7,	42/9,	42/11,	42/12,	
42/17,	79/2,	80/2,	80/3,	80/4,	81/12,	81/13,	83/2,	135,	192/1,	192/2,	
192/3,	192/c,	192/d,	192/e,	192/i,	192/k,	192/l,	192/n,	192/o,	192/q,	
194/a,	194/b,	194,	267,	272/a,	274,	275,	308,	309,	311,	314,	317,	321,	343,	
344,	346,	347,	353,	422/1,	426,	443,	455,	459/4,	43/i,	134,	193,	266,	423,	446

Art der Änderung
• Veränderung	von	Gebäudedaten
• Veränderung	 der	 tatsächlichen	Nutzung	mit	 Änderung	 der	Wirt-

schaftsart
• Veränderung	der	tatsächlichen	Nutzung	ohne	Änderung	der	Wirt-

schaftsart
Allen	Betroffenen	wird	die	Änderung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	
durch	Offenlegung	mitgeteilt.	Die	Ermächtigung	zur	Bekanntgabe	auf	
diesem	Wege	ergibt	sich	aus	§	14	Abs.	7	SächsVermKatG1.
Die	 kreisfreie	 Stadt	 Leipzig	 ist	 nach	 §	 2	 des	 SächsVermKatG	 für	 die	
Führung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	für	das	Gebiet	der	Stadt	
Leipzig	zuständig.	Der	Änderung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	
liegen	die	Vorschriften	des	§	14	SächsVermKatG	zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 07.03.2022 bis zum 06.04.2022 bei der Stadt 
Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Burgplatz 1, 
04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 428, Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr und 
Montag bis Donnerstag 13.00–16.00 Uhr, ausschließlich nach telefonischer 
Terminvereinbarung	zur	Einsichtnahme	bereit.	Terminvereinbarungen	
sind	unter	Tel.	123	5036	bzw.	unter	der	Postanschrift	(Stadt	Leipzig,	Amt	
für	Geoinformation	und	Bodenordnung,	04092	Leipzig)	möglich.	Zugehö-
rige Unterlagen können auch unter www.leipzig.de eingesehen werden.
Nach	§	14	Abs.	7	Satz	5	SächsVermKatG	gilt	die	Änderung	der	Daten	des	
Liegenschaftskatasters	sieben	Tage	nach	Ablauf	der	Offenlegungsfrist	als	
bekannt gegeben.

Das	Amt	für	Geoinformation	und	Bodenordnung	der	Stadt	Leipzig	hat	
Daten	des	Liegenschaftskatasters	aufgrund	Gebäude-	bzw.	Nutzungs-
erfassung	aus	Luftbilderzeugnissen	geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Gohlis (0409):	323/k,	884/4,	884/6,	884/7,	884/f,	885/d,	885/e,	
885/i,	1100/3;	Gemarkung Leipzig (0415):	2638/18,	2638/n;	Gemarkung 
Leutzsch (0417): 275/8,	458;	Gemarkung Liebertwolkwitz (5574): 464/56

Art der Änderung
• Veränderung	 der	 tatsächlichen	Nutzung	mit	 Änderung	 der	Wirt-

schaftsart
Allen	Betroffenen	wird	die	Änderung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	
durch	Offenlegung	mitgeteilt.	Die	Ermächtigung	zur	Bekanntgabe	auf	
diesem	Wege	ergibt	sich	aus	§	14	Abs.	7	SächsVermKatG1.

Das	Amt	für	Geoinformation	und	Bodenordnung	der	Stadt	Leipzig	hat	
Daten	des	Liegenschaftskatasters	aufgrund	Korrektur	des	Liegenschafts-
katasters	durch	die	untere	Vermessungsbehörde	geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Anger (0402):		5,	5/a,	5/b,	5/c,	6,	8/a,	9/a,	11,	12,	13,	14,	14/a,	
14/b,	16,	16/a,	16/b,	16/c,	17,	17/b,	19/3,	19/4,	19/a,	19/b,	19/c,	19/d,	
19/f,	19/g,	19/k,	19/r,	19/t,	19/y,	19/z,	23,	28/3,	29/6,	30,	33/b,	33/c,	
33/d,	33/m,	38,	38/a,	42,	44/b,	44/f,	44/g,	44/h,	44/l,	44/n,	47,	52/a,	
52/b,	52/d,	55,	55/a,	56/a,	57,	58,	59,	60/a,	61/e,	61/f,	61/g,	61/h,	61/o,	
62,	62/a,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	76/a,	76/b,	76/f,	76/h,	76/m,	76/n,	79,	82,	
85,	86,	87,	89,	91,	92,	95,	95/a,	96,	97,	100/a,	101,	103,	103/a,	103/c,	104,	
104/a,	104/c,	104/e,	104/g,	116/3,	116/4,	117,	117/g,	117/k,	117/l,	117/m,	
117/p,	118/a,	118/c,	120/a,	120/c,	120/d,	121,	121/k,	121/l,	121/n,	121/o,	
121/p,	121/q,	122/d,	122/e,	122/g,	122/h,	122/i,	122/k,	122/n,	122/o,	
122/p,	122/q,	122/r,	122/s,	122/t,	122/v,	123/1,	127,	131/3,	131/4,	131/5,	
133,	139/1,	146/1,	149/b,	149/d,	153/4,	153/18,	167/c,	172,	174,	175,	176,	
180,	181,	181/a,	181/c,	181/d,	183,	190,	204,	205;	Gemarkung Crottendorf 
(0405):	74,	74/e;	Gemarkung Reudnitz (0430):	379,	544/c,	544/d,	544/e;	
Gemarkung Sellerhausen (0434): 	403/k,	403/u

Art der Änderung
• Korrektur	eines	Darstellungsfehlers
• Veränderung	 der	 tatsächlichen	Nutzung	mit	 Änderung	 der	Wirt-

schaftsart
• Veränderung	der	tatsächlichen	Nutzung	ohne	Änderung	der	Wirt-

schaftsart
• Veränderung	von	Gebäudedaten
Allen	Betroffenen	wird	die	Änderung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	
durch	Offenlegung	mitgeteilt.	Die	Ermächtigung	zur	Bekanntgabe	auf	
diesem	Wege	ergibt	sich	aus	§	14	Abs.	7	SächsVermKatG1.
Die	 kreisfreie	 Stadt	 Leipzig	 ist	 nach	 §	 2	 des	 SächsVermKatG	 für	 die	
Führung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	für	das	Gebiet	der	Stadt	
Leipzig	zuständig.	Der	Änderung	der	Daten	des	Liegenschaftskatasters	
liegen	die	Vorschriften	des	§	14	SächsVermKatG	zugrunde.	
Die Unterlagen liegen ab dem 07.03.2022 bis zum 06.04.2022 bei der Stadt 
Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Burgplatz 1, 
04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 427, Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr und 
Montag bis Donnerstag 13.00–6.00 Uhr,ausschließlich nach telefonischer 
Terminvereinbarung	zur	Einsichtnahme	bereit.	Terminvereinbarungen	
sind	 unter	 Tel.	 123	 50	 57/-50	 37	 bzw.	 unter	 der	 Postanschrift	 (Stadt	
Leipzig,	Amt	 für	Geoinformation	und	Bodenordnung,	04092	Leipzig)	
möglich.	 Zugehörige	 Unterlagen	 können	 auch	 unter	 www.leipzig.de	
eingesehen werden.
Nach	§	14	Abs.	7	Satz	5	SächsVermKatG	gilt	die	Änderung	der	Daten	des	
Liegenschaftskatasters	sieben	Tage	nach	Ablauf	der	Offenlegungsfrist	als	
bekannt gegeben.
Für	 Fragen	 stehen	 die	 Mitarbeiter	 der	 Geschäftsstelle	 während	 der	
Öffnungszeiten	zur	Verfügung.	In	der	Geschäftsstelle	besteht	auch	die	
Möglichkeit,	weitere	Unterlagen	zu	den	Änderungen	einzusehen.	■

Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters
gemäß § 14 Abs. 7 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz

1	Gesetz	über	das	amtliche	Vermessungswesen	und	das	Liegenschaftskataster	im	Freistaat	Sachsen	(Sächsisches	Vermessungs-	und	Katastergesetz	–	Sächs-
VermKatG)	vom	29.	Januar	2008	(SächsGVBl.	S.	138,	148),	das	zuletzt	durch	Artikel	15	der	Verordnung	vom	12.04.2021	(SächsGVBl.	S.	517)	geändert	
worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  „BioCampus: Bauteil 1-A,  
Errichtung eines Büro-, Labor-, Produktionsgebäudes mit Tiefgarage, 

Alte Messe“, Leipzig, Gemarkung Thonberg, Flurstück 159/114

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	24.02.2022	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2021-012397-SB-63.22-ATH	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„BioCampus:	Bauteil	1-A,	
Errichtung	eines	Büro-,	Labor-,	Produktionsgebäudes	mit	Tiefgarage,	
Alte	Messe“,	Leipzig,	Gemarkung	Thonberg,	Flurstück	159/114,	
im	 Genehmigungsverfahren	 nach	 §	 64	 Sächsische	 Bauordnung	
(Sonderbau) ist erteilt.

2. Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Aufla-
genvorbehalte. 

3.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 	Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 05/22 · 05.03.2022

10

wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-51	94	gebeten.	■

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Hinterhaus mit kleinen 
Apartments und Stellplätzen, Karl-Liebknecht-Straße 108, 110“,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2506/l, 3734
1. Die	 Baugenehmigung	 für	 das	 Vorhaben:	 „Neubau	 Hinterhaus	

mit	kleinen	Apartments	und	Stellplätzen,	Karl-Liebknecht-Straße	
108,	110“,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstücke	2506/l,	3734,	
im	 Genehmigungsverfahren	 nach	 §	 63	 Sächsische	 Bauordnung	
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit	 der	 Baugenehmigung	 werden	 folgende	 Abweichungen	
zugelassen:	 Abweichung	 gemäß	 §	 67	 Abs.	 1	 SächsBO	 von	 den	
Anforderungen	aus	§	6	Abs.	2	Satz	1	SächsBO	dahingehend,	dass	
die	nördliche	Abstandsfläche	geringfügig	auf	dem	Flurstück	3134	
Gemarkung	Leipzig	liegt.

3.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Aufla-
genvorbehalte. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der 
Baugenehmigung	 aufgeführten	 und	 mit	 der	 Baugenehmigung	
ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-89	27	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	25.02.2022	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2021-006090-VV-63.42-MAS	 einen	 Bescheid	mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Bauantrag zu formalen  
brandschutztechnischen Änderungen, ohne bauliche Veränderungen –  

Brandschutztechnischer Nachtrag zu Baugenehmigungen 
AZ: 63-2015-000224-SB-63.40-UHE und Baugenehmigung AZ: 

63-2015-000507-SB-63.40-UHE Kohlgartenstraße 11-13, Atriumstraße 1-3, 
Johann-Eck-Straße 2“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstücke 608/6, 608/8

gen	 –	 Brandschutztechnischer	Nachtrag	 zu	 Baugenehmigungen	
AZ:	 63-2015-000224-SB-63.40-UHE	 und	 Baugenehmigung	 AZ:	
63-2015-000507-SB-63.40-UHE	Kohlgartenstraße	11-13,	Atriumstraße	
1-3,	Johann-Eck-Straße	2“,	Leipzig,	Gemarkung	Reudnitz,	Flurstücke	
608/6,	 608/8,	 im	Genehmigungsverfahren	nach	 §	 64	 Sächsische	
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

2. Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen	und	Auflagenvorbehalte.	
3.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-89	26	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2019-014961-SB-63.40-SGR	 einen	 Bescheid	mit	 folgendem	 verfü-
genden	Teil	erlassen:

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Bauantrag	zu	formalen	
brandschutztechnischen	Änderungen,	ohne	bauliche	Veränderun-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

einer Gewerbeeinheit von Ladenlokal in eine Tierarztpraxis,  
Stiftsstraße 7, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 296/a

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Nutzungsänderung	einer	
Gewerbeeinheit	von	Ladenlokal	in	eine	Tierarztpraxis,	Stiftsstraße	
7,	Leipzig,	Gemarkung	Reudnitz,	Flurstück	296/a,	 im	Genehmi-
gungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	Bauordnung	(Vereinfachtes	
Verfahren) ist erteilt.

2. Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.
3.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-51	08	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.02.2022 unter dem Aktenzei-
chen	 63-2021-014714-VV-63.42-BRE	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Leibniz-Institut für Län-
derkunde Leipzig, Windmühlenstraße 5“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 

Flurstücke 1183/1, 1182/5, 1182/1, 1182/e, 1181/1

aus	§	3	Abs.	4	SächsGarStellplVO	dahingehend,	dass	die	Rampe	im	
Bereich	der	Zu-	und	Ausfahrt	zur	Tiefgarage	nicht	getrennt	und	die	
Fahrspuren	nur	im	Bereich	der	Zu-	und	Ausfahrt	getrennt	verlaufen. 
Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	
aus	§	16	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	SächsGarStellplVO	dahingehend,	dass	die	
Natürliche	Lüftung	über	Lüftungsschächte	in	den	Außenwänden	in	
einer	Entfernung	von	größer	35m	einander	gegenüberliegend	sind. 
Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	aus	
§	3	Abs.	1	SächsGarStellplVO	dahingehend,	dass	der	Abstand	zwi-
schen	Zu-	und	Ausfahrt	der	Tiefgarage	und	Gehweg	kleiner	3m	ist. 
Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	
aus	§	49	SächsBO	dahingehend,	dass	die	Anwendung	des	§	4	Abs.7	
der	Stellplatzsatzung	der	Stadt	Leipzig	vom	19.11.2019	hinsichtlich	
des	Stellplatzansatzes	über	ein	Mobilitätskonzept	erfolgt.

3.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Aufla-
genvorbehalte. 

4.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-51	22	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:

Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.02.2022 unter dem Aktenzei-
chen	 63-2021-010212-SB-63.22-CHC	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Neubau	Leibniz-Institut	
für	Länderkunde	Leipzig,	Windmühlenstraße	5“,	Leipzig,	Gemar-
kung	Leipzig,	Flurstücke	1183/1,	1182/5,	1182/1,	1182/e,	1181/1,	
im	 Genehmigungsverfahren	 nach	 §	 64	 Sächsische	 Bauordnung	
(Sonderbau) ist erteilt.

2. Mit	der	Baugenehmigung	werden	folgende	Abweichungen	zugelas-
sen:	Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung Gebäude 7, 8 und 9 
zu einem Standortobjekt der Bundespolizei mit Verwaltung,  

Unterkünfte und Kfz-Halle mit Werkstatt, Bahnhofstraße 86“,  
Leipzig, Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flurstück 145 c

fügenden	Teil	erlassen:

1. Die	Baugenehmigung	 für	das	Vorhaben:	„Umnutzung	Gebäude	
7,	8	und	9	zu	einem	Standortobjekt	der	Bundespolizei	mit	Verwal-
tung,	 Unterkünfte	 und	 Kfz-Halle	 mit	Werkstatt,	 Bahnhofstraße	
86“,	Leipzig,	Gemarkung	Kleinwiederitzsch,	Flurstück	145	c,	 im	
Genehmigungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	Bauordnung	(Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen	und	Auflagenvorbehalte.	
3.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-89	26	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-013245-VV-63.40-SGR	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	 ver-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung sowie 
Rekonstruktion der Balkone im 1. OG, 2. OG und 3. OG sowie Dach-
geschoss, Einbau Aufzug, Neuaufbau Dachgeschoss, Rosa-Luxem-

burg-Straße 15“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1805/b

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Umbau	und	Sanierung	
sowie	Rekonstruktion	 der	 Balkone	 im	 1.	OG,	 2.	OG	und	 3.	OG	
sowie	Dachgeschoss,	Einbau	Aufzug,	Neuaufbau	Dachgeschoss,	
Rosa-Luxemburg-Straße	15“,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flur-
stück	 1805/b,	 im	Genehmigungsverfahren	nach	§	 63	 Sächsische	
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit	der	Baugenehmigung	werden	folgende	Abweichungen	zuge-
lassen:	Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforde-
rungen	aus	§	50	Abs.	1	dahingehend,	dass	in	Gebäuden	mit	mehr	
als	zwei	Wohnungen	die	Wohnungen	eines	Geschosses	barrierefrei	
erreichbar	sein	müssen.

3.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.
4.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	bei	der	Bauberatung	des	
Amtes	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	unter	der	Telefonnummer	
0341/123-89	22	oder	E-Mail:	abd@bauberatung@leipzig.de	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	24.02.2022	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2022-000250-VV-63.20-HFR	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau Eingang  
Kita Elsbethstift und Schaffung 2. Rettungsweg für Küche,  

Elsbethstraße 38“, Leipzig Gemarkung Gohlis, Flurstück 296/w

1. Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Ersatzneubau	Eingang	
Kita	 Elsbethstift	 und	 Schaffung	 2.	 Rettungsweg	 für	 Küche,	 Els-
bethstraße	38“,	Leipzig	Gemarkung	Gohlis,	Flurstück	296/w,	im	
Genehmigungsverfahren	nach	§	64	Sächsische	Bauordnung	(Son-
derbau) ist erteilt. 

2. Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.	
3.	 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung	aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	Stadt	Leipzig,	Sitzanschrift	
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:	

Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	über	
das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	Post-
eingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	
Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	gemäß	
§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bauge-
nehmigung	zuzustellen	ist,	durch	diese	Bekanntmachung	ersetzt;	
§	70	Abs.	3	Satz	3	SächsBO.

 - Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

 - Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den	Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	bei	der	Bauberatung	des	
Amtes	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	unter	der	Telefonnummer	
0341/123-89	22	oder	E-Mail:	abd.bauberatung@leipzig.de	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

■ Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Referat Kommunikation, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 68, Fax: 0341/1 23 20 56, Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: elektronisches-amtsblatt@leipzig.de

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des	bekannt	gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.02.2022 unter dem Akten-
zeichen	63-2021-012548-SB-63.22-SJA	einen	Bescheid	mit	folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:	
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